
Dies erfolgte, nachdem bereits am 15.6.2020 ein ers-

ter Entwurf zur Verfügung gestellt wurde, offensicht-

lich aus Transparenzgründen, um in dieser Phase be-

troffenen Unternehmern möglichst zeitnah Entschei-

dungshilfen an die Hand zu geben.

Wesentliche Neuerungen des Entwurfs vom 23.6.2020 

im Vergleich zum vorgehenden Entwurf sind:

› Einführung einer zeitlich bis zum 31.7.2020 befriste-

ten Nichtbeanstandungsregelung bei einem zu ho-

hen Umsatzsteuerausweis in der Unternehmerkette 

(Tz. 3.12; ohne Rz.),

› Nichtbeanstandungs- und Billigkeitsregelung für Ab-

schlagszahlungen für Strom-, Gas-, Wasser-, Kälte- 

und Wärmelieferungen, die im Zeitraum 1.7. bis 

31.12.2020 weiterhin mit 19 % oder 7 % abgerech-

net werden (Tz.3.6; Rz. 37),

› klarstellende Regelung zu Einzweckgutscheinen  

(Tz. 3.4.3; Rz. 30).

Das im Entwurf vorliegende BMF-Schreiben enthält 

weitere klarstellende und ergänzende Regelungen,  

z. B. zur Meldung der umsatzsteuerlichen Sachverhal-

te in der Umsatzsteuer-Voranmeldung bzw. Umsatz-

steuer-Jahreserklärung. Eine Anpassung der für 2020 

veröffentlichten Formulare ist demnach nicht notwen-

dig.

Das Entwurfsschreiben finden Sie hier.
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Die Bundesregierung plant zur Konjunktur- und Krisenbewältigung aufgrund der Corona-

Krise eine befristete Absenkung des Umsatzsteuersatzes von 19 % auf 16 % bzw. von 7 % 

auf 5 % vom 1.7.2020 bis 31.12.2020. Das Bundesministerium der Finanzen hat am 23.6.2020 

einen aktualisierten Entwurf eines begleitenden BMF-Schreibens zur Steuersatzänderung ver-

öffentlicht.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-23-befristete-Senkung-umsatzsteuer-juli-2020-erste-aktualisierung.pdf?__blob=publicationFile&v=2


HINWEIS

Das BMF geht in dem aktuellen Entwurf auf viele 

Zweifelsfragen, insbesondere im Zusammenhang 

mit der geplanten Umsatzsteuererhöhung zum 

1.1.2021, nicht ein. Hier bleibt das endgültige 

BMF-Schreiben abzuwarten, das nach unserem 

Kenntnisstand sehr zeitnah zum Inkrafttreten des 

Gesetzes veröffentlicht werden soll.
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